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Vorwort zur 73. Aktualisierung

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahresbeginn sind zahlreiche Neuerungen im Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht in Kraft getreten. Die Anpassungen des gesetzlichen 
Mindestlohns und der Pflegemindestlöhne sind in die Erläuterungen zum 
Modul MindestlohnMindestlohn ( M 4) eingeflossen. Weitere Änderungen lesen Sie 
im Überblick unter AVR aktuell 1/2024AVR aktuell 1/2024. Dort finden Sie auch den Bericht 
der Mitarbeiterseite der Bundeskommission sowie die neue Gesamtrege-
lung zur Befristung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und 
weitere interessante Meldungen aus Kirche, Caritas und Rechtsprechung.
Komplett neu gefasst wurde das Modul EigenkündigungEigenkündigung ( E 0). Die 
Erläuterungen zur Ordentlichen KündigungOrdentlichen Kündigung ( B 1.6) sind erweitert um 
die Beteiligungsrechte der MAV. Angesichts der Zunahme von Restruk-
turierungen im kirchlichen Bereich wurde das Modul MassenentlassungMassenentlassung  
( M 0) aktualisiert, die Erläuterungen nehmen auch auf neue Entwick-
lungen in der Rechtsprechung zu den Auswirkungen von Fehlern im  
Anzeigeverfahren Bezug.
Mit der Novellierung der kirchlichen Grundordnung ist die Bedeutung 
von Schulungen für kirchliche Beschäftigte verstärkt in den Blick gerückt: 
Das Modul Fort- und WeiterbildungFort- und Weiterbildung ( F 1) stellt die aktuellen Rechts-
grundlagen vor, nach denen Caritas-Mitarbeitende ihre Ansprüche geltend 
machen und durchsetzen können. 
Führung auf ProbeFührung auf Probe und Führung auf ZeitFührung auf Zeit bleiben als Instrumente im 
Bereich der Anlagen 30 bis 33 AVR relevant. Das gleichnamige Modul  
( F 6) erklärt deren Rahmenbedingungen.
Wegen der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 19. Okto-
ber 2023 zur Stufenvorweggewährung und Stufenmitnahme wurde das 
Modul Entgelt und EntgeltstufenEntgelt und Entgeltstufen ( E 4) neu gefasst. 
Weitere Neuerungen betreffen die ArbeitsbefreiungArbeitsbefreiung ( A 4) und den  
DiskriminierungsschutzDiskriminierungsschutz ( D 4), dort sind Erläuterungen zu dem seit Juli 
2023 auch im kirchlichen Bereich geltenden HinweisgeberschutzgesetzHinweisgeberschutzgesetz 
aufgenommen.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in diesem 
Jahr und eine informative Lektüre!
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